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Wird der Nachweis der Einhaltung der Anforderungen für Nicht-Wohngebäude über den Gesamt-
energieeffizienz-Faktor geführt, gelten folgende Höchstwerte: 

 Neubau Größere  
Renovierung 

HWBRef,RK,zul (1) in [kWh/m²a] ab Inkrafttreten 16 × (1 + 3,0 / ℓc) 25 × (1 + 2,5 / ℓc) 
KB*RK,zul in [kWh/m³a] ab Inkrafttreten 1,0 2,0 

fGEE,RK,zul 
ab Inkrafttreten 0,80 1,00 
ab 01.01.2021 0,75 0,95 

(1) … bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m mit folgendem Nutzungsprofil: Gebäudekategorie 2 für Gebäude mit 
BGF ≤ 1000 m²; Gebäudekategorie 3 für Gebäude mit BGF > 1000 m² 

4.3.3 Sonstige Arten Energie verbrauchender Gebäude (SKG) (Gebäudekategorie 13) 

Es gelten die U-Wert-Anforderungen gemäß Punkt 4.6. 

4.4 Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile beim Neubau (Gebäudekategorie 1 bis 12) 

4.4.1 Beim Neubau eines Gebäudes oder Gebäudeteiles der Gebäudekategorie 1 bis 12 dürfen bei kon-
ditionierten Räumen folgende Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) nicht überschritten wer-
den. Für Dachschrägen mit einer Neigung von mehr als 60 Grad gegenüber der Horizontalen gel-
ten die jeweiligen Anforderungen für Wände: 

 Bauteil 
U-Wert 
[W/m²K] 

1 WÄNDE gegen Außenluft (1) 0,35 
2 WÄNDE gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume (1) 0,35 
3 WÄNDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen 

Dachräume) sowie gegen Garagen (1) 0,60 

4 WÄNDE erdberührt (1) 0,40 
5 WÄNDE (Trennwände) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten oder konditio-

nierten Treppenhäusern 1,30 

6 WÄNDE gegen andere Bauwerke an Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgren-
zen (1) 0,50 

7 WÄNDE (Zwischenwände) innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten – 
8 FENSTER, FENSTERTÜREN, VERGLASTE TÜREN jeweils in Wohngebäuden 

(WG) gegen Außenluft (2,3) 1,40 

9 FENSTER, FENSTERTÜREN, VERGLASTE TÜREN jeweils in Nicht-Wohnge-
bäuden (NWG) gegen Außenluft (2,3) 1,70 

10 sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE vertikal gegen Außenluft (4) 1,70 
11 sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE horizontal oder in Schrägen gegen Au-

ßenluft (4,5) 2,00 

12 sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE vertikal gegen unbeheizte Gebäudeteile (4) 2,50 
13 DACHFLÄCHENFENSTER gegen Außenluft (5,6) 1,70 
14 TÜREN unverglast, gegen Außenluft (7) 1,70 
15 TÜREN unverglast, gegen unbeheizte Gebäudeteile (7) 2,50 
16 TORE Rolltore, Sektionaltore u. dgl. gegen Außenluft (3,8) 2,50 
17 INNENTÜREN – 
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 Bauteil 
U-Wert 
[W/m²K] 

18 DECKEN und DACHSCHRÄGEN jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume 
(durchlüftet oder ungedämmt) (1) 0,20 

19 DECKEN gegen unbeheizte Gebäudeteile (1) 0,40 
20 DECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten (1) 0,90 
21 DECKEN innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten (1) – 
22 DECKEN über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) (1) 0,20 
23 DECKEN  gegen Garagen (1) 0,30 
24 BÖDEN erdberührt (1) 0,40 

 (1) ...  Für Wände, Decken und Böden kleinflächig gegen Außenluft, Erdreich und unbeheizten Gebäudeteilen darf für 2 % 
der jeweiligen Fläche der U-Wert bis zum Doppelten des Anforderungswertes betragen, sofern Punkt 4.8 eingehal-
ten wird. 

 (2) ...  Für Fenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m × 1,48 m anzuwenden, für Fenstertü-
ren und verglaste Türen das Maß 1,48 m × 2,18 m. 

 (3) ...  Insbesondere aus funktionalen Gründen (z.B. Schnelllauftore, automatische Glasschiebeeingangstüren, Karusselltü-
ren) darf in begründeten Fällen dieser Wert überschritten werden. 

 (4) ...  Für großflächige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen zur Ermittlung des U-Wertes durch die 
Symmetrieebenen zu begrenzen. 

 (5) ...  Die definierte Anforderung bezieht sich auf die senkrechte Einbausituation, eine Umrechnung auf den tatsächlichen 
Einbauwinkel in Bezug auf die Anforderungserfüllung des U-Wertes muss nicht vorgenommen werden 

 (6) ...  Für Dachflächenfenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m × 1,48 m anzuwenden. 
 (7) ...  Für Türen ist das Prüfnormmaß 1,23 m × 2,18 m anzuwenden. 
 (8) ...  Für Tore ist das Prüfnormmaß 2,00 m × 2,18 m anzuwenden. 

4.4.2 Bei Gefälledämmung ist der Nachweis entsprechend den Regeln der Technik über den maximal 
zulässigen Leitwert, das ist das Produkt aus der Gesamtfläche und höchstzulässigem U-Wert, zu 
führen, wobei die Anforderungen nach Punkt 4.8 jedenfalls einzuhalten sind. 

4.4.3 Bei erdberührten Bauteilen darf der Nachweis auch über den maximal zulässigen Leitwert, das ist 
das Produkt aus erdberührter Fläche und höchstzulässigem U-Wert und Temperaturkorrekturfak-
tor, geführt werden, wobei die Anforderungen nach Punkt 4.8 jedenfalls einzuhalten sind. 

4.5 Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile bei Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle 
(Gebäudekategorie 1 bis 12) 

4.5.1 Bei der Renovierung (ausgenommen bei größerer Renovierung) eines Gebäudes oder Gebäude-
teiles der Gebäudekategorie 1 bis 12 mittels Einzelmaßnahmen sowie bei der Erneuerung eines 
Bauteiles – unbeschadet seines prozentuellen Anteiles an der Gebäudehülle – dürfen bei konditio-
nierten Räumen maximale Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte), die nach einer der beiden 
folgenden Methoden ermittelt werden, nicht überschritten werden: 
a) Vor der Erneuerung eines Bauteiles oder vor der größeren Renovierung eines Gebäudes oder 

Gebäudeteiles ist ein Sanierungskonzept zu erstellen, dessen Ziel die Erreichung der Anforde-
rungen gemäß Punkt 4.3.1 für die größere Renovierung von Wohngebäuden bzw. Punkt 4.3.2 
für die größere Renovierung von Nicht-Wohngebäuden ist. Erneuerte bzw. thermisch verbes-
serte Einzelkomponenten oder Schritte einer größeren Renovierung dürfen nicht einem solchen 
Sanierungskonzept widersprechen. 

b) Auf ein derartiges Sanierungskonzept kann verzichtet werden, wenn die maximalen Wärme-
durchgangskoeffizienten für Bauteile der (thermischen) Gebäudehülle gemäß Punkt 4.4 um 
mindestens 18 % und ab 1.1.2021 um mindestens 24 % unterschritten werden. Bei Gefälle-
dämmungen ist analog zu Punkt 4.4.2 und bei erdberührten Bauteilen analog zu Punkt 4.4.3 
vorzugehen. 

4.6 Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile bei Gebäuden oder Gebäudeteilen der Ge-
bäudekategorie 13 (Sonstige konditionierte Gebäude) 

Für wärmeübertragende Bauteile bei Gebäuden oder Gebäudeteilen der Gebäudekategorie 13 gel-
ten sowohl bei Neubau als auch Sanierung die Anforderungen von Punkt 4.4. Werden solche Ge-
bäude auf eine Innentemperatur von weniger als 16 °C beheizt, dürfen die Anforderungen an wär-
meübertragende Bauteile um 50 % überschritten werden. 


